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§15a

 

(1) Die im § 15 genannten Organe erleiden, wenn sie Bedienstete einer ö3entlich-rechtlichen Körperschaft, einer

solchen Stiftung, Anstalt oder eines solchen Fonds sind, deren Diensteinkommen hinsichtlich Gesetzgebung in die

Kompetenz des Landes fällt, als solche in ihrer dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung keine Einbuße. Ihr

Diensteinkommen, ihre Ruhe- oder Versorgungsgenüsse werden jedoch, solange sie einen im § 15 bezeichneten Bezug

erhalten, soweit stillgelegt, als sie nicht diesen Bezug übersteigen.

 

(2) Bei den im § 15 genannten Organen, die Bedienstete (Empfänger eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses) einer

ö3entlich-rechtlichen Körperschaft, einer solchen Stiftung, Anstalt oder eines solchen Fonds sind, deren Dienstrecht

hinsichtlich Gesetzgebung nicht in die Kompetenz des Landes fällt, verringert sich der im § 15 genannte Bezug um ihr

Nettodiensteinkommen (um ihren Nettoruhebezug oder Versorgungsgenuß), soweit nicht in den für sie geltenden

Dienstvorschriften die Stillegung des Diensteinkommens (des Ruhe- bzw. Versorgungsgenusses) für den Fall

vorgesehen ist, daß sie einen im § 15 genannten Bezug erhalten. Unter dem Nettodiensteinkommen (Nettoruhe- oder

Versorgungsgenuß) sind die steuerp>ichtigen Einkünfte aus Dienstverhältnissen im Sinne des ersten Satzes (der

steuerpflichtige Ruhe- bzw. Versorgungsgenuß), vermindert um die darauf entfallende Lohnsteuer, zu verstehen.

In Kraft seit 01.11.1992 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-bg/paragraf/15a
https://www.jusline.at/gesetz/k-bg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/k-bg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/k-bg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/k-bg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/k-bg/paragraf/15
file:///

	§ 15a K-BG
	K-BG - Kärntner Bezügegesetz 1992 - K-BG


